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§§ 8 bis 12 BNatSchG 

§ 11NatSchAG M-V 
 
 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege  
(Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 

vom 29. Juli 2009 (in Kraft zum 1. März 2010) 
 
Auszug: 
Kapitel 2 
Landschaftsplanung 
§ 8 Allgemeiner Grundsatz 
§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen 
§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne 
§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne 
§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung 
 
§ 8 Allgemeiner Grundsatz  
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden als Grundlage vorsor-
genden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überörtlich und örtlich konkreti-
siert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele dargestellt 
und begründet.  
 
§ 9 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung; Ermächtigung zum Erlass 

von Rechtsverordnungen  
(1) Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und die Er-
fordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planun-
gen und Verwaltungsverfahren aufzuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur 
und Landschaft im Planungsraum auswirken können.  

(2) Inhalte der Landschaftsplanung sind die Darstellung und Begründung der konkreti-
sierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirkli-
chung dienenden Erfordernisse und Maßnahmen. Darstellung und Begründung er-
folgen nach Maßgabe der §§ 10 und 11 in Landschaftsprogrammen, Landschafts-
rahmenplänen, Landschaftsplänen sowie Grünordnungsplänen.  

(3) Die Pläne sollen Angaben enthalten über  
1. den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft,  
2. die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,  
3. die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustands von Natur und 

Landschaft nach Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergeben-
den Konflikte,  

4. die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere  
a) zur Vermeidung, Minderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen von Na-

tur und Landschaft,  
b) zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft im Sinne des Kapitels 

4 sowie der Biotope, Lebensgemeinschaften und Lebensstätten der Tiere und 
Pflanzen wild lebender Arten,  
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c) auf Flächen, die wegen ihres Zustands, ihrer Lage oder ihrer natürlichen Ent-
wicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in Natur 
und Landschaft sowie zum Einsatz natur- und landschaftsbezogener Förder-
mittel besonders geeignet sind,  

d) zum Aufbau und Schutz eines Biotopverbunds, der Biotopvernetzung und des 
Netzes „Natura 2000“,  

e) zum Schutz, zur Qualitätsverbesserung und zur Regeneration von Böden, 
Gewässern, Luft und Klima,  

f) zur Erhaltung und Entwicklung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft,  

g) zur Erhaltung und Entwicklung von Freiräumen im besiedelten und unbesie-
delten Bereich. Auf die Verwertbarkeit der Darstellungen der Landschaftspla-
nung für die Raumordnungspläne und Bauleitpläne ist Rücksicht zu nehmen. 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die für 
die Darstellung der Inhalte zu verwendenden Planzeichen zu regeln.  

(4) Die Landschaftsplanung ist fortzuschreiben, sobald und soweit dies im Hinblick auf 
Erfordernisse und Maßnahmen im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 4 erfor-
derlich ist, insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft 
im Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Die Fortschrei-
bung kann als sachlicher oder räumlicher Teilplan erfolgen, sofern die Umstände, 
die die Fortschreibung begründen, sachlich oder räumlich begrenzt sind.  

(5) In Planungen und Verwaltungsverfahren sind die Inhalte der Landschaftsplanung zu 
berücksichtigen. Insbesondere sind die Inhalte der Landschaftsplanung für die Be-
urteilung der Umweltverträglichkeit und der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Ab-
satz 1 dieses Gesetzes sowie bei der Aufstellung der Maßnahmenprogramme im 
Sinne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes heranzuziehen. Soweit den Inhalten 
der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden 
kann, ist dies zu begründen.  

 
§ 10 Landschaftsprogramme und Landschaftsrahmenpläne  
(1) Die überörtlichen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege werden für den Bereich eines Landes im Land-
schaftsprogramm oder für Teile des Landes in Landschaftsrahmenplänen darge-
stellt. Die Ziele der Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.  

(2) Landschaftsprogramme können aufgestellt werden. Landschaftsrahmenpläne sind 
für alle Teile des Landes aufzustellen, soweit nicht ein Landschaftsprogramm sei-
nen Inhalten und seinem Konkretisierungsgrad nach einem Landschaftsrahmenplan 
entspricht.  

(3) Die konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sind, soweit sie raumbedeutsam sind, in der Abwägung nach 
§ 7 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes zu berücksichtigen.  

(4) Die Zuständigkeit, das Verfahren der Aufstellung und das Verhältnis von Land-
schaftsprogrammen und Landschaftsrahmenplänen zu Raumordnungsplänen rich-
ten sich nach Landesrecht.  
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§ 11 Landschaftspläne und Grünordnungspläne  
(1) Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage der Land-
schaftsrahmenpläne für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen, für Teile 
eines Gemeindegebiets in Grünordnungsplänen dargestellt. Die Ziele der Raum-
ordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raum-
ordnung sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Absatz 3 genannten 
Angaben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene kon-
kretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist. Abweichende Vor-
schriften der Länder zum Inhalt von Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie 
Vorschriften zu deren Rechtsverbindlichkeit bleiben unberührt.  

(2) Landschaftspläne sind aufzustellen, sobald und soweit dies im Hinblick auf Erfor-
dernisse und Maßnahmen im Sinne des § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 erforderlich 
ist, insbesondere weil wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im 
Planungsraum eingetreten, vorgesehen oder zu erwarten sind. Grünordnungspläne 
können aufgestellt werden.  

(3) Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erforder-
nisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der 
Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können 
als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des Baugesetzbuches 
in die Bauleitpläne aufgenommen werden.  

(4) Werden in den Ländern Berlin, Bremen und Hamburg die örtlichen Erfordernisse 
und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschaftsrah-
menplänen oder Landschaftsprogrammen dargestellt, so ersetzen diese die Land-
schaftspläne.  

(5) Die Zuständigkeit und das Verfahren zur Aufstellung der Landschaftspläne und 
Grünordnungspläne sowie deren Durchführung richten sich nach Landesrecht.  

 
§ 12 Zusammenwirken der Länder bei der Planung  
Bei der Aufstellung und Fortschreibung von Programmen und Plänen nach den §§ 10 
und 11 für Gebiete, die an andere Länder angrenzen, sind deren entsprechende Pro-
gramme und Pläne zu berücksichtigen. Soweit dies erforderlich ist, stimmen sich die 
Länder untereinander ab. 
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Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern  

zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) 
vom 23. Februar 2010 (in Kraft zum 1. März 2010) 

 
Auszug: 
Kapitel 2 
Landschaftsplanung, Eingriffsregelung 
§ 11 Landschaftsplanung (zu den §§ 8 bis 12 BNatSchG) 
 
 
§ 11 Landschaftsplanung (zu den §§ 8 bis 12 BNatSchG)  
(1) Abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Bundesnaturschutzgeset-

zes ist für das gesamte Land ein Gutachtliches Landschaftsprogramm und für die 
Regionen nach § 12 Absatz 1 des Landesplanungsgesetzes jeweils ein Gutachtli-
cher Landschaftsrahmenplan zu erstellen.  

(2) Die Landschaftspläne sind von den Gemeinden zu erarbeiten und zu veröffentli-
chen. Sie sind der unteren Naturschutzbehörde vor der Beschlussfassung zur Stel-
lungnahme vorzulegen. Bei der Vorlage der Bauleitpläne zur Genehmigung sind die 
Landschaftspläne beizufügen. Die Aufgabe wird von den Gemeinden im eigenen 
Wirkungskreis wahrgenommen.  

(3) Die Inhalte der Gutachtlichen Landschaftsplanung sind in den Maßnahmen, Pla-
nungen und Verwaltungsverfahren anderer Behörden und sonstiger öffentlicher 
Stellen, soweit sich deren Entscheidungen auf Natur und Landschaft im Planungs-
raum auswirken können, nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften des 
Rechts der Raumordnung und Landesplanung zu beachten, wenn sie als Ziele der 
Raumordnung und Landesplanung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt 
sind. Sie sind zu berücksichtigen, wenn sie als Grundsätze der Raumordnung und 
Landesplanung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt sind oder wenn sie 
als in der Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung als 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung gelten. Im Übrigen sind die raumbedeut-
samen Inhalte der Gutachtlichen Landschaftsplanung angemessen zu berücksichti-
gen. 

rechtsgrundl_landschaftspl.doc, 02.03.2010  4 / 4 


